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HEUTE. FÜR MORGEN. FÜR UNS.

Ich seh, ich seh,
was du nicht siehst:
Heute schon betreiben wir unsere Züge und Gebäude  
mit 100 % Grünstrom. Davon erzeugen wir rund ein  
Drittel selbst und dieser Anteil wird immer größer:

2022 geht die weltweit erste Bahnstrom-Windkraftanlage ans Netz.

Wir investieren bis 2023 ca. 31 Mio. EUR in Freiflächen-Photovoltaikanlagen.

Bis 2026 investieren wir rund 500 Mio. EUR in den Ausbau der Wasserkraft.

Weil jede Klimaschutzmaßnahme zählt und jede Fahrt 
den Unterschied macht.

für die Forst- und Landarbeiter/innen 
der Gemeinde Wien

Jänner 2023

KOLLEKTIVVERTRAG



KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN!

Das bedruckte Papier, das ihr mit diesem Kollektivvertrag in Händen haltet, 
ist sehr viel mehr wert, als es auf den ersten Blick scheint: Es bedeutet ge-
regelte Einkommen und faire Arbeitsbedingungen für alle Arbeiterinnen und 
Arbeiter in vielen Branchen. Es schafft außerdem für die Betriebsrätinnen 
und Betriebsräte die Möglichkeit, zusätzlich maßgeschneiderte Betriebsver-
einbarungen abzuschließen.

Was auf diesen Seiten geschrieben steht, ist Ergebnis gemeinsamer Ver-
handlungen der Gewerkschaft PRO-GE und der Betriebsrätinnen und Be-
triebsräte der einzelnen Branchen mit den jeweiligen Verhandlungsteams 
der Unternehmen. Bei diesen Verhandlungen, die jedes Jahr aufs Neue 
stattfinden, zeigt sich immer wieder: Je stärker eine Gewerkschaft ist – also 
je mehr Mitglieder es in einer Branche gibt – umso erfolgreicher können 
wir verhandeln. Weil viele Mitglieder das Ass im Ärmel der Gewerkschaften 
sind!  

Auch jene Kolleginnen und Kollegen, die nicht Mitglieder einer Gewerkschaft 
sind, kommen in den Genuss von Lohnerhöhungen und Verbesserungen bei 
den Arbeitsbedingungen. Wenn wir sie dafür gewinnen können, uns eben-
falls mit ihrer Stärke bei den Verhandlungen zu unterstützen, hat das für 
uns alle Vorteile! Denn wir könnten noch stärker verhandeln, wenn wir noch 
mehr wären – und das ist wohl das beste Argument, um viele Kolleginnen 
und Kollegen davon zu überzeugen, Mitglied der Gewerkschaft zu werden!

Der Bundesvorstand der Gewerkschaft PRO-GE.
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KOLLEKTIVVERTRAG

für die Forst- und Landarbeiter/innen
der Gemeinde Wien

abgeschlossen zwischen der Gemeinde Wien und dem Österreichi-
schen Gewerkschaftsbund, Produktionsgewerkschaft (PRO-GE)

Geltungsbereich

§ 1. (1) Der Kollektivvertrag gilt räumlich für die Forstverwaltungen und
deren forstliche Nebenbetriebe sowie für den Landwirtschaftsbetrieb und
dessen Stadtgüter der Gemeinde Wien.

(2) Der Kollektivvertrag gilt persönlich für die Gemeinde Wien als Arbeit-
geberin und für die in einem Arbeitsverhältnis zur Gemeinde Wien ste-
henden und in einer in Abs. 1 genannten Einrichtung beschäftigten Ar-
beiterinnen/Arbeiter, deren Arbeitsverhältnis gemäß § 3 Abs. 1 vor
dem 1. Jänner 2018 begründet wurde, als Arbeitnehmerinnen/Arbeitneh-
mer.

Geltungsdauer

§ 2. Dieser Kollektivvertrag tritt mit 1. Jänner 2023 in Kraft und gilt – so-
fern er nicht formell vorher ganz oder teilweise unter Einhaltung einer
dreimonatigen Kündigungsfrist zum Ende eines Kalendermonats schrift-
lich gekündigt wird – bis zum Abschluss einer neuen Vereinbarung.
Während der Kündigungsfrist sind von den vertragsschließenden Par-
teien Verhandlungen zwecks Erneuerung bzw. Abänderung und Ergän-
zung des Vertrags zu führen. Gekündigte Vertragsbestimmungen blei-
ben für die unmittelbar vor ihrem Erlöschen erfassten Arbeitsverhältnisse
so lange in Geltung, bis sie durch neue Vertragsbestimmungen ersetzt
werden.
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Art des Arbeitsverhältnisses

§ 3. (1) Das Arbeitsverhältnis der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers ist
durch einen Arbeitsvertrag auf unbestimmte Zeit einzugehen (ständige
Arbeitnehmerin/ständiger Arbeitnehmer).

(2) Ein Arbeitsverhältnis im Sinn des Abs. 1 gilt während des ersten Mo-
nats als Arbeitsverhältnis auf Probe (Probezeit).

(3) Die Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer sind verpflichtet, auch außer-
halb der für sie jeweils zuständigen Forstverwaltung bzw. des für sie je-
weils zuständigen Stadtguts zu arbeiten, wenn dies aus betrieblichen
Gründen erforderlich ist. Die näheren Voraussetzungen für eine derarti-
ge Arbeitsleistung sind zwischen der Magistratsabteilung 49 – Forst- und
Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien (MA 49) und dem jeweils zustän-
digen Betriebsrat fest zu legen.

(4) Die Neuaufnahme einer Arbeitnehmerin/eines Arbeitnehmers ist mit
dem jeweils zuständigen Betriebsrat vorher zu beraten, die erfolgte Auf-
nahme diesem sodann unverzüglich mitzuteilen.

Dienstausweis

§ 4. (1) Wenn es betriebliche Gründe erfordern bzw. auf Wunsch der Ar-
beitnehmerin/des Arbeitnehmers, kann dieser/diesem ein Dienstausweis
ausgestellt werden. Sofern betriebliche Gründe für die Ausstellung spre-
chen, ist den Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern von der Arbeitgeberin
ein Dienstausweis kostenlos zur Verfügung zu stellen.

(2)Die Dienstausweise sind fortlaufend zu nummerieren und von der Lei-
terin/vom Leiter der MA 49 (Forstdirektorin/Forstdirektor) oder von einer
von dieser/von diesem ermächtigten Person zu unterfertigen.

Anwendung der Wiener Landarbeitsordnung

§ 5. (1) Soweit dieser Kollektivvertrag nicht günstigere Regelungen ent-
hält, ist auf das Arbeitsverhältnis die Wiener Landarbeitsordnung 1990,
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LGBl. Nr. 33/1990 in der Fassung LGBl. Nr. 42/2017, in dem für Gemein-
debedienstete geltenden Umfang anzuwenden.

(2) Soweit in diesem Kollektivvertrag auf Bestimmungen der Wiener
Landarbeitsordnung 1990 verwiesen wird, ist die am 31. Dezember
2020 geltende Fassung dieses Gesetzes maßgebend.

Arbeitszeit

§ 6. (1) Die Normalarbeitszeit beträgt 40 Stunden wöchentlich und ist un-
ter Berücksichtigung der betrieblichen Erfordernisse möglichst gleichmä-
ßig und -bleibend auf die Tage von Montag bis Freitag (Arbeitstage) auf-
zuteilen.

(2) Bei regelmäßiger Verteilung der gesamten Wochenarbeitszeit auf
vier zusammenhängende Arbeitstage kann die tägliche Normalarbeits-
zeit – unbeschadet des § 8 Abs. 4 – auf zehn Stunden ausgedehnt wer-
den.

(3) Die grundsätzliche Festlegung von Beginn und Ende der täglichen
Arbeitszeit, von Dauer und Lage der Arbeitspausen, sowie die Verteilung
der Normalarbeitszeit auf die einzelnen Wochentage erfolgt im Einver-
nehmen zwischen der MA 49 und dem jeweils zuständigen Betriebsrat.

(4) Abweichend von Abs. 3 kann im Einvernehmen zwischen der MA 49
und dem jeweils zuständigen Betriebsrat für einzelne Arbeitnehmerin-
nen/Arbeitnehmer vorübergehend die Normalarbeitszeit individuell an-
ders gestaltet werden.

(5) Eine Pause von 30 Minuten pro Tag ist in die Normalarbeitszeit ein-
zurechnen.

(6) Für die Instandhaltung des arbeitnehmereigenen Werkzeuges sind
der Arbeitnehmerin/dem Arbeitnehmer wöchentlich 2 Stunden in die Ar-
beitszeit einzurechnen, unabhängig vom tatsächlichen Aufwand für die
Instandhaltung.
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(7) Für die Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer sind arbeitsfrei:
1. die gesetzlichen Feiertage 01. und 06. Jänner, Ostermontag, 01. Mai,

Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, 15. August,
26. Oktober, 01. November, 08., 25. und 26. Dezember;

2. der 24. und 31. Dezember;
3. der Karfreitag ab 12:00 Uhr;
4. für Angehörige der evangelischen Kirchen AB oder HB der 31. Okto-

ber.

(8) Für die gemäß Abs. 7 entfallende Normalarbeitszeit ist das Entgelt in
sinngemäßer Anwendung des § 15 Abs. 4 fortzuzahlen.

Altersteilzeit

§ 6a. § 59a des Wiener Bedienstetengesetzes – W-BedG, LGBl. Nr. 33/
2017, ist sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass in Abs. 6 letz-
ter Satz an die Stelle des Monatsbezuges der Bezug im Sinn des § 10
Abs. 2 erster Satz tritt.

Unterkünfte, Sammelplatz und Fahrtkostenersatz

§ 7. (1) Machen es Arbeitseinsätze erforderlich, ist der Arbeitnehmerin/
dem Arbeitnehmer vorübergehend eine Unterkunft in hygienisch ein-
wandfreiem Zustand kostenlos zur Verfügung zu stellen. Als Unterkunft
ist eine Einrichtung zu verstehen, die nicht dem ständigen Wohnzweck
der betroffenen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer dient. Der Arbeitneh-
merin/Dem Arbeitnehmer gebührt für jede Nächtigung in der Unterkunft
gemäß Abs. 1 eine Nächtigungszulage gemäß Anlage A oder B.

(2) Die Arbeitszeit beginnt und endet grundsätzlich am Sammelplatz.
Wegzeiten vom Sammelplatz oder von einer zur Verfügung gestellten
Unterkunft zum Arbeitsort und zurück werden zur Gänze in die Arbeits-
zeit eingerechnet. Die Festlegung der Sammelplätze hat schriftlich nach
den Betriebserfordernissen im Einvernehmen zwischen der MA 49 und
dem jeweils zuständigen Betriebsrat zu erfolgen.

(3) Benützt eine Arbeitnehmerin/ein Arbeitnehmer im Auftrag der Arbeit-
geberin für Fahrten zwischen Sammelplatz und Arbeitsort oder zwischen
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Arbeitsorten ein Fahrzeug, über das ihr/ihm ein Verfügungsrecht zusteht
(ausgenommen von der Arbeitgeberin zur Verfügung gestellte Fahrzeu-
ge), gebührt ihr/ihm als Fahrtkostenersatz das amtliche Kilometergeld.
Sofern es zur Berücksichtigung der Straßen- und Geländeverhältnisse
erforderlich ist, kann zwischen der Arbeitgeberin und dem jeweils zu-
ständigen Betriebsrat ein höherer Fahrtkostenersatz vereinbart werden.
Die Arbeitnehmerin/Der Arbeitnehmer hat über die von ihr/ihm durchge-
führten Fahrten ein Fahrtenbuch zu führen, in welches die Arbeitgeberin
jederzeit Einsicht nehmen kann.

(4) Für Material-, Werkzeug- und Maschinentransporte (Art und Umfang
des zu transportierenden Materials bzw. der zu transportierenden Werk-
zeuge und Maschinen sind durch Betriebsvereinbarung festzulegen), für
die das Fahrzeug der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers verwendet
wird, erhöht sich der Kostenersatz nach Abs. 3 um 50 v. H. des amtlichen
Kilometergeldes.

Überstunden, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit

§ 8. (1) Überstunden sind über die in § 6 Abs. 1 festgelegte Normalar-
beitszeit hinaus oder an arbeitsfreien Tagen oder Tagesteilen zu erbrin-
gende Arbeitsleistungen.

(2) Die Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer erhalten für notwendige Über-
stunden eine Überstundenvergütung. Diese Vergütung kann auch in
Form von Freizeit vereinbart werden.

(3) Die Überstundenvergütung besteht aus der Grundvergütung und
dem Überstundenzuschlag. Die Grundvergütung beträgt 1/173 des mo-
natlichen Lohns. Der Überstundenzuschlag beträgt für Überstunden, die
an einemWerktag in der Zeit von 05 : 00 Uhr bis 19 : 00 Uhr geleistet wer-
den, 50% und für Überstunden, die an einem Werktag in der Zeit von
19 : 00 Uhr bis 05 : 00 Uhr oder an einem Sonn- oder Feiertag geleistet
werden, 100% der Grundvergütung.

(4) An einem Wochentag dürfen von einer Arbeitnehmerin/einem Arbeit-
nehmer höchstens zwei, an einem sonst arbeitsfreien Samstag höchs-
tens acht, in einer Arbeitswoche jedoch nicht mehr als 12 Überstunden
geleistet werden; diese Beschränkung gilt nicht für Fälle der Hintanhal-
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tung einer unmittelbar drohenden Gefahr für das Leben oder die Ge-
sundheit von Menschen (Katastropheneinsatz).

(5) Abweichend von Abs. 4 kann zwischen der MA 49 und dem jeweils
zuständigen Betriebsrat eine im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen andere Tages- bzw. Wochenstundenanzahl mittels Betriebsverein-
barung festgelegt werden.

Entlohnung

§ 9. (1)Den Arbeitnehmerinnen/Dem Arbeitnehmer gebührt der ihrer/sei-
ner Lohngruppe entsprechende monatliche Lohn. Der Monatslohn ergibt
sich aus der im Anhang A oder B befindlichen Lohntafel.

(2) Die Zuordnung der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer zu einer Lohn-
gruppe hat nach der im Anhang A oder B vorgesehenen Lohngruppen-
einteilung zu erfolgen. Die zu Beginn des Arbeitsverhältnisses maßge-
bende Einstufung zu einer Lohngruppe ist im Dienstzettel anzugeben.

(3) In Zweifelsfällen ist die Zugehörigkeit der Arbeitnehmerinnen/Arbeit-
nehmer zu einer Lohngruppe zwischen der Arbeitgeberin und dem je-
weils zuständigen Betriebsrat einvernehmlich festzulegen.

(4) Teilzeitbeschäftigten oder nicht während des ganzen Kalendermo-
nats beschäftigten Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern gebührt der dem
Ausmaß ihrer Arbeitszeit verhältnismäßig entsprechende Teil des Lohn-
satzes gemäß Anlage A oder B.

(5) Der Lohn wird monatlich im Nachhinein bis zum Monatsletzten des
laufendenMonats ausbezahlt. Variable Lohnbestandteile des abgelaufe-
nen Monats werden mit der im nächsten Monat folgenden Lohnverrech-
nung fällig.

Sonderzahlungen

§ 10. (1) Die Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer erhalten für jedes Kalen-
derhalbjahr eine Sonderzahlung. Die für das erste Kalenderhalbjahr ge-
bührende Sonderzahlung ist mit der Lohnzahlung für den Monat Mai, die
für das zweite Kalenderhalbjahr gebührende Sonderzahlung mit der
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Lohnzahlung für den Monat Oktober fällig. Scheidet eine Arbeitnehme-
rin/ein Arbeitnehmer vor Ablauf eines Kalenderhalbjahres aus dem Ar-
beitsverhältnis aus, ist die Sonderzahlung am Tag des Ausscheidens fäl-
lig.

(2) Die Höhe der Sonderzahlung entspricht einem monatlichen durch-
schnittlichen Entgelt der vorangegangenen Kollektivvertragsperiode zu-
züglich der im Fälligkeitsmonat gebührenden Kinderzulage; § 15 Abs. 4
erster Satz ist anzuwenden. Besteht das Arbeitsverhältnis nicht während
des gesamten Kalenderhalbjahres, gebührt der verhältnismäßige Teil
der Sonderzahlung. Zeiten ohne Entgeltanspruch bzw. Zeiten, für die
nur Teilentgelt (40%, 49%, 50% usw.) auf Grund einer Arbeitsverhinde-
rung gebührt, vermindern den Anspruch auf Sonderzahlungen nicht. Be-
steht nicht für das ganze Kalenderhalbjahr, für das die Sonderzahlung
gebührt, Anspruch auf vollen Lohn, gebührt der verhältnismäßige Teil
der Sonderzahlung.

Verzinslicher Lohnvorschuss

§ 11. Den Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern kann auf die Dauer der
Geltung und unter sinngemäßer Anwendung der vom Gemeinderat der
Stadt Wien am 03. September 1987 beschlossenen Richtlinien für die
Gewährung von verzinslichen Bezugsvorschüssen durch die Stadt
Wien, ABl. der Stadt Wien Nr. 11/1988, S 55, ein verzinslicher Lohnvor-
schuss gewährt werden.

Besondere Entlohnungsfälle

§ 12. (1) Die Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die als Baumsteigerin-
nen/Baumsteiger tätig sind, erhalten eine Gefahrenzulage in der Höhe
von 21,26 Euro pro Stunde.

(2) Die Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die als Sprengbefugte/
Sprengbefugter, oder für Arbeiten mit der Hebebühne, oder für Arbeiten
in der Höhe, für die gesetzlich ein Sicherungsgurt verwendet werden
muss, herangezogen werden, erhalten eine Gefahrenzulage in der Höhe
von 6,66 Euro pro Stunde.
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(3) Die Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die für Arbeiten im Stollen der
Wiener Wasserwerke herangezogen werden, erhalten eine Erschwer-
niszulage in der Höhe von 3,99 Euro pro Stunde.

(4) Für die Verrichtung besonderer, projektbezogener Arbeiten (zB Wie-
ner Eistraum), für die die Lohn- und Arbeitsbedingungen durch diesen
Kollektivvertrag nicht geregelt sind, können zwischen der MA 49 und
dem jeweils zuständigen Betriebsrat Sondervereinbarungen getroffen
werden.

Werkzeugbeistellung und Instandhaltung

§ 13. (1) Sämtliche Werkzeuge, Maschinen und sonstige Geräte werden
grundsätzlich von der Arbeitgeberin beigestellt. Die Instandhaltung die-
ser Werkzeuge, Maschinen und sonstigen Geräte hat durch die Arbeit-
nehmerin/den Arbeitnehmer während der Arbeitszeit zu erfolgen. Das je-
denfalls notwendige arbeitnehmereigene Werkzeug ist per Betriebsver-
einbarung zwischen MA 49 und dem jeweils zuständigen Betriebsrat
zu vereinbaren.

(2) Werden im Einvernehmen mit der Arbeitgeberin gemäß § 6 Abs. 6
sämtliche in der Betriebsvereinbarung angeführten Werkzeuge von der
Arbeitnehmerin/vom Arbeitnehmer beigestellt, gebührt dafür eine Auf-
wandentschädigung im Ausmaß von 115,03 Euro pro Monat, für geleis-
tete Überstunden gebührt eine Aufwandentschädigung von 0,67 Euro
pro Stunde.

(3) Werden im Einvernehmen mit der Arbeitgeberin von der Arbeitneh-
merin/vom Arbeitnehmer eine Motorsäge oder ein Freischneidegerät
beigestellt, gebühren pro Stunde, in der das Gerät eingesetzt wird,
6,72 Euro als anteiliger Kostenersatz für die Anschaffungskosten und
1,52 Euro als Aufwandentschädigung für die Instandhaltung.

(4) Werden im Einvernehmen mit der Arbeitgeberin von der Arbeitneh-
merin/vom Arbeitnehmer Maschinen oder Geräte beigestellt, wird der
Kostenersatz durch Betriebsvereinbarung geregelt.
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Kinderzulage

§ 14. (1) Der Arbeitnehmerin/Dem Arbeitnehmer gebührt eine Kinderzu-
lage in Höhe von 14,53 Euro pro Monat – soweit in den Abs. 2 bis 5 nichts
anderes bestimmt ist – für jedes der folgenden Kinder:
1. eheliche Kinder,
2. legitimierte Kinder,
3. Wahlkinder,
4. uneheliche Kinder,
5. Stiefkinder oder Kinder der eingetragenen Partnerin/des eingetrage-

nen Partners, wenn sie mit der Arbeitnehmerin/dem Arbeitnehmer
im gemeinsamen Haushalt leben,

6. sonstige Kinder, wenn sie mit der Arbeitnehmerin/dem Arbeitnehmer
im gemeinsamen Haushalt leben und die Arbeitnehmerin/der Arbeit-
nehmer überwiegend für die Kosten des Unterhalts aufkommt.

(2) Der Anspruch auf die Kinderzulage endet, soweit in den folgenden
Absätzen nichts anderes bestimmt ist, mit dem Ablauf des Monats, in
dem das Kind das 18. Lebensjahr vollendet.

(3) Für ein Kind, dass das 18. Lebensjahr vollendet hat, besteht An-
spruch auf die Kinderzulage, wenn für das Kind Familienbeihilfe gebührt.

(4) Die Arbeitnehmerin/Der Arbeitnehmer hat keinen Anspruch auf die
Kinderzulage für ihr/sein uneheliches Kind, wenn es nicht ihrem/seinem
Haushalt angehört und sie/er – abgesehen von der Familienbeihilfe – für
das Kind nicht einen Unterhaltsbetrag leistet, der mindestens so hoch ist
wie die Kinderzulage.

(5) Für ein und dasselbe Kind gebührt die Kinderzulage nur einmal. Hät-
ten mehrere Personen für ein und dasselbe Kind Anspruch auf eine Kin-
derzulage, gebührt die Kinderzulage der Arbeitnehmerin/dem Arbeitneh-
mer nur dann, wenn die/der andere Anspruchsberechtigte eine solche
oder eine gleichartige Leistung nicht von anderer Seite bezieht.

(6) Der Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen ist durch die Arbeitneh-
merin/den Arbeitnehmer unverzüglich zu melden. Zu Unrecht ausbezahl-
te Kinderzulagen sind zurück zu zahlen.

13



Entgeltfortzahlung

§ 15. (1) § 21 der Wiener Landarbeitsordnung 1990 ist mit der Maßgabe
anzuwenden, dass
1. bei Fortdauer der Arbeitsverhinderung wegen eines Arbeitsunfalls

nach Erschöpfung des Fortzahlungsanspruches bei einer Dauer des
Arbeitsverhältnisses bis zu fünfzehn Jahren durch achtzehn Wochen,
bei einer Dauer des Arbeitsverhältnisses von mehr als fünfzehn Jah-
ren durch sechzehn Wochen 49 v.H. des Entgelts weitergebührt;

2. Aufenthalte gemäß § 21 Abs. 2 der Wiener Landarbeitsordnung 1990,
die wegen eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit bewilligt
oder angeordnet werden, einer Arbeitsverhinderung durch Arbeitsun-
fall oder Berufskrankheit gleichzuhalten sind;

3. frühere Arbeitszeiten als Saisonarbeiterin/Saisonarbeiter gemäß § 21
Abs. 3 der Wiener Landarbeitsordnung 1990 auch dann zusammen-
zurechnen sind, wenn sie keine längeren Unterbrechungen als jeweils
6 Monate aufweisen und die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer insge-
samt eine Arbeitszeit von mindestens 4 Jahren zurückgelegt hat.

(2) Die Arbeitnehmerin/Der Arbeitnehmer hat ferner Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung für die tatsächliche Dauer der Arbeitsverhinderung, je-
doch höchstens auf die Dauer einer Woche für den Einzelfall, wenn
sie/er durch andere wichtige, ihre/seine Person betreffende Gründe oh-
ne ihr/sein Verschulden an der Arbeitsleistung verhindert ist.

(3) Wichtige Gründe der Arbeitsverhinderung sind insbesondere:
1. schwere Erkrankung oder Todesfall von nahen Familienangehörigen

sowie die notwendige Betreuung eines Kindes (Wahl-, Stief- oder
Pflegekindes oder Kindes der eingetragenen Partnerin/des eingetra-
genen Partners) bis zum 12. Lebensjahr infolge Ausfalls der ständi-
gen Betreuungsperson durch Erkrankung, Tod, Aufenthalt in einer
Heil- oder Pflegeanstalt oder Verbüßen einer Freiheitsstrafe;

2. Begräbnis der Gattin/des Gatten, der eingetragenen Partnerin/des
eingetragenen Partners, der Lebensgefährtin/des Lebensgefährten,
der Kinder, der Eltern, der Schwiegereltern oder der Geschwister;

3. eigene Hochzeit bzw. Begründung einer eingetragenen Partner-
schaft oder Hochzeit bzw. Begründung einer eingetragenen Partner-
schaft der Kinder;
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4. Behandlung beim Arzt oder Dentisten;
5. Vorladung vor Gericht, sonstigen Behörden und öffentlichen Ämtern,

sofern die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer keinen Anspruch auf
Ersatz des Verdienstentgangs hat;

6. Wohnungswechsel oder Gefährdung der eigenen Wohnstätte;
7. öffentliche Hilfeleistung;
8. Niederkunft der Gattin, der eingetragenen Partnerin oder der Le-

bensgefährtin;
9. Teilnahme an Sitzungen und Tagungen als Mitglied öffentlich-recht-

licher Körperschaften;
10. Ausübung des Wahlrechtes.

(4) In den Fällen der Entgeltfortzahlung gemäß Abs. 1 bis 3 sowie hin-
sichtlich der Berechnung der Sonderzahlungen gemäß § 10 ist das
durchschnittliche Entgelt zwischen den letzten beiden Lohnerhöhungen
(Bemessungszeitraum) zugrunde zu legen, zuzüglich der letzten Erhö-
hung. Zeiten ohne Entgeltanspruch bzw. Zeiten, für die nur Teilentgelt
(40%, 49%, 50% usw.) auf Grund einer Arbeitsverhinderung gebührt,
werden hinsichtlich der Durchschnittsberechnung nicht berücksichtigt.

Erholungsurlaub

§ 16. §§ 64 bis 72 der Wiener Landarbeitsordnung 1990 sind mit der
Maßgabe anzuwenden, dass
1. das Urlaubsausmaß bei einer Arbeitszeit von weniger als 15 Jahren

25 Arbeitstage, ab 15 Jahren 27 Arbeitstage und ab 25 Jahren 30 Ar-
beitstage beträgt;

1a. das Urlaubsausmaß ab Vollendung des 57. Lebensjahres 33 Arbeits-
tage und ab Vollendung des 60. Lebensjahres 35 Arbeitstage be-
trägt.

2. das Urlaubsentgelt in sinngemäßer Anwendung des § 15 Abs. 4 zu
berechnen ist;

3. die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer während des Urlaubes keine
dem Erholungszweck des Urlaubes widersprechende Erwerbstätig-
keit ausüben darf, ausgenommen Arbeiten in der eigenenWirtschaft,
beim Eigenheimbau sowie Gemeinschaftsarbeiten;
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4. frühere Arbeitszeiten als Saisonarbeiterin/Saisonarbeiter gemäß
§ 65 der Wiener Landarbeitsordnung 1990 auch dann zusammenzu-
rechnen sind, wenn sie keine längeren Unterbrechungen als jeweils
6 Monate aufweisen.

Zusatzurlaub für
versehrte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer

§ 16a. (1) Versehrten Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer gebührt auf An-
trag ein Zusatzurlaub. Als versehrte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer
gelten
1. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, deren Erwerbsfähigkeit wegen ei-

ner oder mehrerer der nachstehend angeführten Gesundheitsschädi-
gungen insgesamt um mindestens 20% vermindert ist und die deswe-
gen Anspruch auf Rente haben oder deren Rente abgefunden worden
ist:
a. Arbeitsunfall oder Berufskrankheit nach dem Allgemeinen Sozial-

versicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955,
b. Dienstunfall oder Berufskrankheit nach dem Beamten-Kranken-

und Unfallversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 200/1967, oder nach ei-
nem Landesgesetz über Unfallfürsorge,

c. Dienstbeschädigung nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz
1957, BGBl. Nr. 152, oder nach dem Heeresversorgungsgesetz,
BGBl. Nr. 27/1964;

d. Gesundheitsschädigung nach dem Opferfürsorgegesetz, BGBl.
Nr. 183/1947,

e. Impfschaden nach dem Impfschadengesetz, BGBl. Nr. 371/1973
2. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, für die Z 1 nicht gilt, wenn sie be-

günstigte Behinderte im Sinn des Behinderteneinstellungsgesetzes,
BGBl. Nr. 22/1970, sind.

(2) Der Zusatzurlaub beträgt pro Arbeitsjahr bei einer Minderung der Er-
werbsfähigkeit (einem Grad der Behinderung) von insgesamt mindes-
tens
1. 20% 2 Arbeitstage,
2. 40% 4 Arbeitstage,
3. 50% 5 Arbeitstage,
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4. 60% 6 Arbeitstage

(3) Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die hochgradig sehbehindert oder
blind im Sinn des § 4a Abs. 4 oder 5 des Bundespflegegeldgesetzes,
BGBl. Nr. 110/1993, sind, gebührt der Zusatzurlaub in dem sich aus
Abs. 2 ergebenden Höchstausmaß.

(4) Das Ausmaß des Zusatzurlaubes richtet sich bei Arbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmer
1. gemäß Abs. 1 Z 1 nach der Minderung der Erwerbsfähigkeit, die dem

letzten Bescheid (Urteil) über die Rente oder dem Bescheid (Urteil)
über die Abfindung der Rente zugrunde liegt; hat die Arbeitnehme-
rin/der Arbeitnehmer Anspruch auf mehrere Renten und ergibt sich
der Grad der gesamten Minderung der Erwerbsfähigkeit nicht aus ei-
nem der Bescheide (Urteile), so ist der Grad der gesamten Minderung
der Erwerbsfähigkeit unter sinngemäßer Anwendung des § 7 Abs. 3
des Unfallfürsorgegesetzes 1967, LGBl. für Wien Nr. 8/1969, festzu-
stellen;

2. gemäß Abs. 1 Z 2 nach dem Grad der Behinderung, der dem letzten
Bescheid gemäß § 14 Abs. 2 des Behinderteneinstellungsgesetzes
zugrunde liegt.

(5) Der Zusatzurlaub gebührt erstmals für das Arbeitsjahr, in dem die Ar-
beitnehmerin/der Arbeitnehmer den Antrag einbringt. Bei Arbeitnehme-
rinnen/Arbeitnehmer gemäß Abs. 1 Z 2 gilt die Meldung des Besitzes ei-
nes rechtskräftigen Bescheides nach § 14 Abs. 1 oder 2 des Behinder-
teneinstellungsgesetzes an die Arbeitgeberin als Antrag. Die Arbeiter-
nehmerin/der Arbeitnehmer hat jede Änderung der Umstände, die das
Ausmaß des Zusatzurlaubes vermindern, unverzüglich der Arbeitgebe-
rin zu melden; die Verminderung des Zusatzurlaubes tritt mit dem nächs-
ten Arbeitsjahr ein.

Abfertigung

§ 17. (1) § 31 der Wiener Landarbeitsordnung 1990 ist auf Arbeitnehme-
rinnen/Arbeitnehmer mit der Maßgabe anzuwenden, dass
1. die Abfertigung nach drei vollendeten Arbeitsjahren 12% des Jahres-

entgelts beträgt und sich für jedes weitere vollendete Arbeitsjahr um
4% erhöht,
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2. bei der Berechnung des Jahresentgelts § 15 Abs. 4 sinngemäß anzu-
wenden ist,

3. die Abfertigung im Fall des Todes der Arbeitnehmerin/des Arbeitneh-
mers auch der Lebensgefährtin/dem Lebensgefährten gebührt, wenn
sie/er mit der/dem Verstorbenen nachweislich mindestens 5 Jahre im
gemeinsamen Haushalt gelebt hat und keine gesetzlichen Erben vor-
handen sind, zu deren Erhaltung die Erblasserin/der Erblasser ge-
setzlich verpflichtet war.

(2) entfällt ab 1.1.2018

(3)Abs. 1 gilt nur für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die vor dem 6. Fe-
bruar 2004 in den Dienst der Gemeinde Wien eingetreten sind.

Berechnung der Arbeitszeiten

§ 18. (1) Für Ansprüche, die sich nach der Dauer des Arbeitsverhältnis-
ses richten, wie insbesondere
1. Entgeltfortzahlung im Krankheits- und Unglücksfall,
2. Erholungsurlaub,
3. Kündigungsfrist,
4. Abfertigung,
5. Einstufung in die Lohngruppen/-tabellen laut Anhang

werden für nicht durchgehend beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeit-
nehmer die Arbeitszeiten zusammengezählt, sofern die Unterbrechung
des Arbeitsverhältnisses nicht länger als 6 Monate gedauert hat.

(2) Bei Ansprüchen, die sich nach der Dauer des Arbeitsverhältnisses
richten, gilt eine Beschäftigungsdauer von mindestens 200 Arbeitstagen
(1.600 Arbeitsstunden) im Kalenderjahr als ein Arbeitsjahr.

(3) Als Arbeitstage zählen auch bezahlte Feiertage, Tage einer Arbeits-
verhinderung mit Anspruch auf Entgeltfortzahlung, Urlaubstage, zur Ver-
richtung von unaufschiebbaren Arbeiten in der eigenen Wirtschaft ar-
beitsfrei gegebene Tage, zur Erfüllung der Obliegenheiten als Mitglied
des Betriebsrates arbeitsfrei gegebene Tage mit Entgeltanspruch sowie
solche ohne Entgeltanspruch, diese jedoch nur im Höchstausmaß von
18 Werktagen jährlich.
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(4) Für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die/der in einem Kalenderjahr
200 Arbeitstage nicht erreicht, gelten jeweils 200 Arbeitstage (1.600 Ar-
beitsstunden) als ein Arbeitsjahr.

(5) Für Ansprüche, die sich nach der Dauer des Arbeitsverhältnisses
richten, sind Zeiten einer Eltern-Karenz während der Dauer der Betriebs-
zugehörigkeit bis zu einem Höchstausmaß von insgesamt 24 Monaten
sowie Zeiten einer Familienhospizkarenz während der Dauer der Be-
triebszugehörigkeit auf die Dauer des Arbeitsverhältnisses anzurech-
nen.

Arbeitsjubiläum

§ 19. (1) Die Arbeitnehmerin/Der Arbeitnehmer erhält aus Anlass der
Vollendung einer Arbeitszeit von 25 Jahren und 40 Jahren eine Remune-
ration, die
1. für das 25-jährige Arbeitsjubiläum .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200%,
2. für das 40-jährige Arbeitsjubiläum .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400%
einer Sonderzahlung gemäß § 10 Abs. 2 beträgt.

(2) Die Arbeitnehmerin/Der Arbeitnehmer erhält die Remuneration ge-
mäß Abs. 1 Z 2 auch dann, wenn sie/er nach einer Arbeitszeit von min-
destens 35 Jahren entweder mit Anspruch auf Abfertigung (§ 17) oder
mit Anspruch auf eine Verfügung nach § 39r Abs. 1 der Wiener Landar-
beitsordnung 1990 aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet.

(3) Für die Berechnung der Arbeitszeit zählen die im Dienst der Gemein-
de Wien zurückgelegten Zeiten.

Arbeits- und Schutzkleidung

§ 20. (1) Den ständigen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern sind als Erst-
ausrüstung zwei Arbeitshosen (wahlweise Latz- oder Bundhose), zwei
Arbeitsblusen und eine Regenbekleidung unentgeltlich zur Verfügung
zu stellen:
1. entfällt ab 1.1. 2018

Anstelle je einer Hose und einer Bluse kann auch ein Arbeitsmantel zur
Verfügung gestellt werden.
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(2) Die Arbeitskleidung ist wie folgt zu ersetzen:
In jedem Kalenderjahr eine Arbeitshose und eine Arbeitsbluse (bzw. ein
Arbeitsmantel). Die Kleidungsstücke gehen nach Ablauf dieser Trag-
dauer in das Eigentum der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers über.
Bei offensichtlicher Unbrauchbarkeit (Beurteilung durch die zuständige
Vorgesetzte/den zuständigen Vorgesetzten, im Zweifelsfall im Einver-
nehmen mit dem jeweils zuständigen Betriebsrat) ist die Regenbeklei-
dung zu ersetzen. Die unbrauchbare Regenbekleidung ist von der Ar-
beitnehmerin/vom Arbeitnehmer zur Vernichtung an die Forstverwaltung
rückzuerstatten.

(3) Im Bedarfsfall ist je nach den Erfordernissen des Arbeitseinsatzes
Schutzkleidung bis zu folgendem Ausmaß als Erstausrüstung unentgelt-
lich beizustellen:
1. zwei Schnittschutzhosen (wahlweise Latz- oder Bundhose);
2. zwei Sicherheitsjacken;
3. zwei Paar Sicherheitsschuhe;
4. ein Paar Gummistiefel mit Stahlkappe;
5. ein Schutzhelm mit Gehör- und Gesichtsschutz;
6. Arbeitshandschuhe.

(4) Der Schutzhelm ist nach Ablauf von 4 Jahren ab dem auf dem Helm
angegebenen Herstellungsdatum zu ersetzen, wobei der alte Helm rück-
erstattet werden muss. Wird von der Firma eine längere Tragedauer an-
gegeben, so gilt diese.

(5) Die Arbeits- und Schutzkleidung ist schonend zu behandeln, für Rei-
nigung und Instandhaltungsarbeiten, die die Arbeitnehmerin/der Arbeit-
nehmer selbst durchführen kann, ist diese/dieser selbst verantwortlich.

(6) Bei offensichtlicher Unbrauchbarkeit und wenn eine Reparatur nicht
mehr sinnvoll oder möglich erscheint (Beurteilung durch den zuständi-
gen Vorgesetzten, im Zweifelsfall im Einvernehmen mit dem jeweils zu-
ständigen Betriebsrat) ist das betreffende Kleidungsstück zu ersetzen.
Solcherart ersetzte Schutzkleidung ist von der Arbeitnehmerin/vom Ar-
beitnehmer zur Vernichtung an die Forstverwaltung rückzuerstatten.
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(7) Darüber hinaus kann zwischen der MA 49 und dem jeweils zuständi-
gen Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung über die Gewährung von Käl-
teschutzbekleidung abgeschlossen werden.

Wohnungen

§ 21. (1) Wird als Teil der Naturalentlohnung einer ständigen Arbeitneh-
merin/einem ständigen Arbeitnehmer eine Wohnung gewährt, muss die-
se den Forderungen der Gesundheit und Sittlichkeit und den baupolizei-
lichen Vorschriften entsprechen.

(2) Die Hausbetriebskosten (Ganglicht, Kanal, Wasser, Müllentsorgung
etc.) sowie alle aus der Nutzung entstehenden Kosten (Strom, Heizung
etc.) gehen zu Lasten der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers.

(3) entfällt ab 1.1. 2018

Erlöschen von Ansprüchen

§ 22.Wechselseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis, die nicht gel-
tend gemacht werden, erlöschen mit Ablauf des Jahres, dass dem Ka-
lenderjahr folgt, in dem sie entstanden sind.

Beendigung des Arbeitsverhältnisses

§ 23. (1) Das Arbeitsverhältnis der/des ständigen Arbeitnehmerin/Arbeit-
nehmers endet
1. durch Kündigung gemäß § 28 der Wiener Landarbeitsordnung 1990;
2. durch einvernehmliche Auflösung;
3. durch vorzeitige Auflösung gemäß §§ 33 und 34 der Wiener Landar-

beitsordnung 1990;
4. durch Tod.

(2) Hat das Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündi-
gung mindestens zehn Jahre gedauert, kann die Arbeitgeberin nur aus
einem der in § 34 der Wiener Landarbeitsordnung 1990 angeführten
Gründe kündigen.
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(3)Das Arbeitsverhältnis auf Probe kann von jedem Vertragsteil jederzeit
gelöst werden.

(4) Das Arbeitsverhältnis kann von der Arbeitgeberin, wenn es auf be-
stimmte Zeit eingegangen war, vor Ablauf dieser Zeit, sonst ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist, bei rechtskräftiger Verurteilung der Arbeit-
nehmerin/des Arbeitnehmers durch ein inländisches Gericht wegen ei-
ner oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer Handlungen aufge-
löst werden (Entlassung), wenn
a. die verhängte Freiheitsstrafe ein Jahr übersteigt,
b. die nicht bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe sechs Monate über-

steigt oder
c. die Verurteilung ausschließlich oder auch wegen eines Vorsatzdelikts

gemäß dem §§ 92, 201 bis 217 und 312a StGB erfolgt ist.

Schlichtung von Streitfällen

§ 24. Streitfälle, die sich aus dem Arbeitsverhältnis oder aus der Anwen-
dung dieses Kollektivvertrages ergeben, sollen vor Inanspruchnahme
der zuständigen Behörden zwischen der Forstverwaltung bzw. dem
Landwirtschaftsbetrieb und dem jeweils zuständigen Betriebsrat, bei Er-
folglosigkeit zwischen der MA 49 und der Produktionsgewerkschaft
(PRO-GE) im Verhandlungsweg ausgetragen werden.

Übergangsbestimmungen

§ 24a. (1) § 23 Abs. 4 kommt nur zur Anwendung, wenn die zur Verurtei-
lung führende Straftat nach dem 1. Juli 2014 begangen wurde.

(2) Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, deren Urlaubsanspruch gemäß
§ 16 Abs. 1 Z 1 in der am 1. September 2013 geltenden Fassung am
1. Jänner 2015 zumindest 27 Arbeitstage pro Arbeitsjahr beträgt, gebührt
ein Zusatzurlaub im Ausmaß von einem Arbeitstag pro Arbeitsjahr, wenn
die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer
1. am 1. März 2014 in einem aufrechten, diesem Kollektivvertrag unter-

liegenden Arbeitsverhältnis zur Gemeinde Wien stand und der Ar-
beitsort in der Steiermark lag, und diese beiden Voraussetzungen
auch am 19. März des laufenden Kalenderjahres vorliegen, oder
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2. am 1. März 2014 in einem aufrechten, diesem Kollektivvertrag unter-
liegenden Arbeitsverhältnis zur Gemeinde Wien stand und im Land-
wirtschaftsbetrieb der Stadt Wien tätig war, und diese beiden Voraus-
setzungen auch am 15. November des laufenden Kalenderjahres vor-
liegen.

Verweisungen auf Gesetze

§ 24b. Soweit in diesem Kollektivvertrag auf Bestimmungen des Wiener
Bedinstetengesetzes verwiesen wird, ist die am 1. Jänner 2023 geltende
Fassung dieses Gesetzes maßgebend.

Außerkrafttreten

§ 25. Mit Ablauf des 28. Februar 2010 treten der Kollektivvertrag für die
Forstarbeiter der Gemeinde Wien, Beschluss des Gemeinderates vom
19. Juni 1991, Pr.Z. 1497, zuletzt geändert mit Beschluss des Gemein-
derates vom 25. Mai 2009, Pr.Z. 01363-2009/0001-GIF, und der Kollek-
tivvertrag für die Landarbeiter der Gemeinde Wien, Beschluss des Ge-
meinderates vom 19. Juni 1991, Pr.Z. 1496, zuletzt geändert mit Be-
schluss des Gemeinderates vom 25. Mai 2009, Pr.Z. 01438-2009/
0001-GIF, außer Kraft.

Wien, 29. März 2023
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Für die Gemeinde Wien:

Mag. Elisabeth Lanik

Für den Österreichischen Gewerkschaftsbund:
Produktionsgewerkschaft

1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1

Rainer Wimmer Peter Schleinbach

Bundesvorsitzender Bundessekretär

Franz Stürmer

Sekretär
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Anlage A

Lohngruppen bzw. -tafel Forstwirtschaft

gültig von 1. Jänner 2023 bis 31. Dezember 2023 €

Lohngruppe 1 – Helfer/innen und Aushilfskräfte

LGF 1 Helfer/innen und Aushilfskräfte, das sind Arbeiter/
innen ohne spezielle forstfachliche Ausbildung,
die ohne besondere Einschulung bzw. Vorkenntnis-
se einfache, wiederkehrende Tätigkeiten nach vor-
gegebener Detailanweisung verrichten 2.035,98

Lohngruppe 2 – Anlern-Arbeiter/innen

LGF 2 Anlern-Arbeiter/innen, das sind Arbeiter/innen, die
einfache, angelernte, überwiegend routinehaft wie-
derkehrende Arbeiten, vorwiegend nach vorgege-
benen Detailanweisungen auf bestimmten Arbeits-
gebieten verrichten 2.286,68

Lohngruppe 3 – Qualifizierte Arbeiter/innen

LGF 3 Qualifizierte Arbeiter/innen, das sind
1) Facharbeiter/innen, die in ihrem erlernten Beruf

tätig sind, sowie
2) Arbeiter/innen, die komplexe Tätigkeiten eigen-

ständig ausüben, die üblicherweise eine ein-
schlägige Facharbeiterinnenausbildung/Fachar-
beiterausbildung voraussetzen und die bei
wechselnden forst- und landwirtschaftlichen,
technischen und anderen anspruchsvollen Auf-
gabenstellungen flexibel eingesetzt werden, wo-
bei eine Verwendungsdauer von mindestens
5 Jahren in der Lohngruppe 2 Voraussetzung ist 2.740,99

LGF 3a ab Vollendung des 400. Arbeitstages, frühestens
nach Vollendung des 2. Jahres als qualifizierte Ar-
beiter/in bei der MA 49 2.877,67
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gültig von 1. Jänner 2023 bis 31. Dezember 2023 €

LGF 3b ab Vollendung des 1000. Arbeitstages, frühestens
nach Vollendung des 5. Jahres als qualifizierte Ar-
beiter/in bei der MA 49 3.083,43

LGF 3c ab Vollendung des 2000. Arbeitstages, frühestens
nach Vollendung des 10. Jahres als qualifizierte Ar-
beiter/in bei der MA 49 3.254,63

LGF 3d ab Vollendung des 3000. Arbeitstages, frühestens
nach Vollendung des 15. Jahres als qualifizierte Ar-
beiter/in bei der MA 49 3.425,94

LGF 3e ab Vollendung des 5000. Arbeitstages, frühestens
nach Vollendung des 25. Jahres als qualifizierte Ar-
beiter/in bei der MA 49 3.594,51

Lohngruppe 4 – Facharbeiter/innen mit Meisterprüfung sowie
Forstwirtschaftsmeister/innen

LGF 4 Facharbeiter/innen mit Meisterprüfung sowie Forst-
wirtschaftsmeister/innen 3.322,30

LGF 4a ab Vollendung des 1000. Arbeitstages, frühestens
nach Vollendung des 5. Jahres als Facharbeiter/in 3.493,37

LGF 4b ab Vollendung des 3000. Arbeitstages, frühestens
nach Vollendung des 15. Jahres als Facharbeiter/in 3.628,24

Nächtigungszulage gem. § 7 Abs. 1 24,69
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Anlage B

Lohngruppen bzw. -tafel Landwirtschaft

gültig von 1. Jänner 2023 bis 31. Dezember 2023 €

Lohngruppe 1 – Helfer/innen und Aushilfskräfte

LGL 1 Helfer/innen und Aushilfskräfte, das sind Arbeiter/
innen ohne spezielle forstfachliche Ausbildung,
die ohne besondere Einschulung bzw. Vorkenntnis-
se einfache, wiederkehrende Tätigkeiten nach vor-
gegebener Detailanweisung verrichten 1.977,82

Lohngruppe 2 – Anlern-Arbeiter/innen

LGL 2 Anlern-Arbeiter/innen, das sind Arbeiter/innen, die
einfache, angelernte, überwiegend routinehaft wie-
derkehrende Arbeiten, vorwiegend nach vorgege-
benen Detailanweisungen auf bestimmten Arbeits-
gebieten verrichten 2.165,50

LGL 2a ab Vollendung des 2000. Arbeitstages, frühestens
nach Vollendung des 10. Jahres als Anlern-Arbei-
ter/in 2.382,46

Lohngruppe 3 – Qualifizierte Arbeiter/innen

LGL 3 Qualifizierte Arbeiter/innen, das sind
1) Facharbeiter/innen, die in ihrem erlernten Beruf

tätig sind, sowie
2) Arbeiter/innen, die komplexe Tätigkeiten eigen-

ständig ausüben, die üblicherweise eine ein-
schlägige Facharbeiterinnenausbildung/Fachar-
beiterausbildung voraussetzen und die bei
wechselnden landwirtschaftlichen, technischen
und anderen anspruchsvollen Aufgabenstellun-
gen flexibel eingesetzt werden und eine Lenker-
berechtigung der Kategorie „F“ (landwirtschaftli-
che Zugmaschinen) besitzen 2.606,96
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gültig von 1. Jänner 2023 bis 31. Dezember 2023 €

LGL 3a ab Vollendung des 400. Arbeitstages, frühestens
nach Vollendung des 2. Jahres als qualifizierte Ar-
beiter/innen bei der MA 49 2.744,93

LGL 3b ab Vollendung des 1000. Arbeitstages, frühestens
nach Vollendung des 5. Jahres als qualifizierte Ar-
beiter/in bei der MA 49 2.952,05

LGL 3c ab Vollendung des 2000. Arbeitstages, frühestens
nach Vollendung des 10. Jahres als qualifizierte Ar-
beiter/in bei der MA 49 3.124,52

LGL 3d ab Vollendung des 3000. Arbeitstages, frühestens
nach Vollendung des 15. Jahres als qualifizierte Ar-
beiter/in bei der MA 49 3.297,11

LGL 3e ab Vollendung des 5000. Arbeitstages, frühestens
nach Vollendung des 25. Jahres als qualifizierte Ar-
beiter/in bei der MA 49 3.469,73

Lohngruppe 4 – Facharbeiter/innen mit Meisterprüfung; Landwirt-
schaftsmeister/innen sowie Facharbeiter/innen in einer zu bestel-
lenden, leitenden Funktion

LGL 4 Facharbeiter/innen mit Meisterprüfung; Landwirt-
schaftsmeister/innen sowie Facharbeiter/innen in
einer zu bestellenden, leitenden Funktion 3.189,59

LGL 4a ab Vollendung des 1000. Arbeitstages, frühestens
nach Vollendung des 5. Jahres als Facharbeiter/in 3.360,88

LGL 4b ab Vollendung des 3000. Arbeitstages, frühestens
nach Vollendung des 15. Jahres als Facharbeiter/in 3.495,92

Nächtigungszulage gem. § 7 Abs. 1 24,69
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HEUTE. FÜR MORGEN. FÜR UNS.

Ich seh, ich seh,
was du nicht siehst:
Heute schon betreiben wir unsere Züge und Gebäude  
mit 100 % Grünstrom. Davon erzeugen wir rund ein  
Drittel selbst und dieser Anteil wird immer größer:

2022 geht die weltweit erste Bahnstrom-Windkraftanlage ans Netz.

Wir investieren bis 2023 ca. 31 Mio. EUR in Freiflächen-Photovoltaikanlagen.

Bis 2026 investieren wir rund 500 Mio. EUR in den Ausbau der Wasserkraft.

Weil jede Klimaschutzmaßnahme zählt und jede Fahrt 
den Unterschied macht.
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